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1. Geltung der allgemeinen Geschäftsbe- 
dingungen 

Diese allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gel- 
ten für alle zwischen der r-tec IT Security GmbH (r-tec) 
und dem Käufer abgeschlossenen Rechtsgeschäfte sowie 
sämtliche Dienstleistungen und/oder Lieferungen, die im 
Rahmen der Geschäftsverbindung getroffen werden. All- 
gemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden 
ausdrücklich nicht Vertragsinhalt, auch wenn ihnen seitens 
der r-tec nicht ausdrücklich widersprochen wird. 

 
2. Art der Dienste und Produkte 
r-tec erbringt Dienstleistungen und Produktlieferungen im 
Bereich der Informationstechnologie (IT) mit Schwerpunkt 
auf IT-Security. 

 
Dieses können sein 

 
 Lieferungen von Hardware, 
 Lieferungen von Software, 
 Lieferungen von Softwarenutzungslizenzen, 
 Beratungsleistungen, 
 Erbringung von Dienstleistungen, 
 Support und Wartung. 

 
Art und Umfang der erbrachten Dienstleistung, bzw. gelie- 
ferten Produkte ergeben sich aus dem Angebot und den 
technischen Leistungsbeschreibungen hierzu. Soweit ei- 
nem Angebot keine Besonderen Vertragsbedingungen zu 
Grunde liegen, gelten ausschließlich diese AGB. 

 
3. Inhalt der Leistungen 

 
3.1 Lieferungen von Hardware 

Soweit im Auftrag vereinbart liefert r-tec Standard-Hard- 
ware an den Kunden. Es wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass r-tec nicht der Hersteller der Hardware 
ist, sondern als Wiederverkäufer (Zwischenhändler) auf- 
tritt. Hinsichtlich sämtlicher Hardwarelieferungen gilt die 
Erbringung ab Geschäftssitz von r-tec als vereinbart. 
Transport- und Lieferkosten sind vom Kunden zu tragen, 
sofern dies nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart 
wurde. r-tec übernimmt kein Beschaffungsrisiko gegen- 
über Zulieferern. Das Transportrisiko liegt beim Kunden. 
Der vertragliche Verwendungszweck im Sinne des § 434 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGB richtet sich ausschließlich nach 
der Leistungsbeschreibung im Angebot. Abweichende Ver- 
einbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. 

 
3.2 Lieferungen von Software und Softwarenut- 

zungslizenzen 

Soweit im Auftrag vorgesehen, liefert r-tec Standard-Soft- 
ware und Softwarenutzungslizenzen an den Kunden. Es 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass r-tec die zu 
liefernde Software weder selbst programmiert, noch indivi- 
duell auf Kundenbedürfnisse anpasst, sofern dies nicht 
ausdrücklich Bestandteil des Angebots ist. Ohne aus- 
drückliche Vereinbarung besteht in keinem Falle ein 

Anspruch auf Herausgabe des Quellcodes. Eine Installa- 
tion der Software ist nur dann geschuldet, wenn dies 
ausdrücklicher Bestandteil des Auftrages ist. Sofern nicht 
zwischen den Parteien vereinbart, erstellt r-tec keine ei- 
gene Dokumentation für gelieferte Software, sondern gibt 
an den Kunden die Dokumentation des Herstellers der 
Software weiter. 

 
Die sich originär aus den Urheberrechten ergebenden Nut- 
zungs- und Verwertungsrechte liegen in der Regel beim 
Hersteller der Software, der seinerseits die Übertragung 
der Nutzungs- und Verwertungsrechte an Dritte vertraglich 
regelt. Sofern keine ausdrückliche anderweitige Regelung 
zwischen den Parteien besteht, richten sich die Art und der 
Umfang der Übertragung der Nutzungs- und Verwertungs- 
rechte an Software ausschließlich nach den 
Lizenzbestimmungen des jeweiligen Herstellers der Soft- 
ware. Eine Garantie für das tatsächliche Bestehen dieser 
Nutzungs- und Verwertungsrechte auf Seiten des Herstel- 
lers kann von r-tec nicht abgegeben werden. Ansprüche 
hinsichtlich derartiger Nutzungs- und Verwertungsrechte 
sind ausschließlich an den jeweiligen Ersteller der Soft- 
ware zu richten. 

 
3.3 Dienstleistungen / Beratungsleistungen 

r-tec erbringt Dienst- und Beratungsleistungen im Bereich 
der IT-Security und/oder der Installation und Implementie- 
rung gelieferter Hard- und Software. Es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass diese Dienst- und Beratungsleis- 
tungen als Dienstvertrag im Sinne der §§ 611 ff. BGB 
durchgeführt werden, sofern nicht eine ausdrücklich hier- 
von abweichende vertragliche Vereinbarung besteht. 

 
Sofern für Dienst- und Beratungsleistungen keine Fest- 
preise vereinbart wurden, erfolgt die Abrechnung von 
Dienst- und Beratungsleistungen nach zeitlichem Auf- 
wand. Die kleinste Berechnungseinheit sind hierbei 0,25 
Stunden. Sollte der tatsächlich erbrachte zeitliche Aufwand 
unter den jeweils vollen 0,25 Stunden liegen, wird die Zeit- 
abrechnung nach oben hin aufgerundet. Hierzu wird in der 
Regel ein Tagessatz oder ein Preis für eine Berechnungs- 
einheit von 1 Stunde vereinbart, zu dem der Kunde Dienst- 
und Beratungsleistungen in freiem Ermessen und Umfang 
bestellen kann. Die vereinbarten Preise sind im längsten 
Falle für ein Jahr nach Vertragsabschluss verbindlich. 

 
Sofern für Dienst- und Beratungsleistungen Festpreise 
vereinbart wurden, gelten diese unter dem ausdrücklichen 
Vorbehalt, dass die im Rahmen der Planung von r-tec zu 
Grunde gelegte IT-Systemumgebung eine Durchführung 
zum Festpreis zulässt. Gleiches gilt für die erforderlichen 
Mitwirkungsleistungen des Kunden. Falls eine Dienst- und/ 
oder Beratungsleistung aufgrund geänderter IT Sys- 
temumgebung beim Kunden oder mangelhafter Mitwirkung 
durch den Kunden nicht mehr zu einem Festpreis erbracht 
werden kann, informiert r-tec den Kunden hierüber unver- 
züglich. In diesem Falle werden die Parteien 
einvernehmlich eine neue Vergütung vereinbaren. Sollte 
insofern keine Einigung erzielt werden können, gilt der 
Vertrag im Zweifel als nicht geschlossen. Bereits erbrachte 
Leistungen werden nach Aufwand zu den im Zeitpunkt der 
Leistungserbringung geltenden Preislisten erbracht. 
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Vereinbarte Termine für die Erbringung von Dienst- und 
Wartungsleistungen sind verbindlich. Sofern Termine vom 
Kunden mit einer kürzeren Vorlaufzeit als 3 (drei) Werkta- 
gen verschoben werden, steht es r-tec frei, die hierdurch 
entstandenen Kosten gegenüber dem Kunden geltend zu 
machen. 

 
3.4 Support und Wartung 

Support und Wartungsleistungen werden als Dienstleis- 
tung zu den vertraglichen Vereinbarungen erbracht. Art 
und Umfang des Supports und der Wartungsleistungen er- 
geben sich aus dem Angebot und den 
Leistungsbeschreibungen hierzu. Werkvertragliche Leis- 
tungen sind nicht Gegenstand des Support- und 
Wartungsvertrages. 

 
r-tec ist bei Standard-Hardware und Standard-Software 
dazu berechtigt, Support und Wartungsleistungen im eige- 
nen Ermessen durch Dritte, in der Regel den Hersteller 
erbringen zu lassen. Falls in diesem Falle ein Support- und 
Wartungsvertrag zwischen dem Kunden und dem Dritt- 
dienstleister abgeschlossen wird, ergeben sich alle 
rechtlichen Ansprüche des Kunden hinsichtlich Support- 
und Wartungsleistungen allein aus diesem Vertragsver- 
hältnis und sind direkt gegenüber dem Drittdienstleister 
geltend zu machen. 

 
Support- und Wartungsgebühren sind als Festpreis zu ver- 
stehen, d.h. es erfolgt keine Abrechnung nach 
tatsächlichem zeitlichen Aufwand. Support- und Wartungs- 
gebühren sind, sofern nicht ausdrücklich im Einzelfall 
abweichend vereinbart jährlich im Voraus zu entrichten. 
Eine Erstattung von bereits geleisteten Support- und War- 
tungsgebühren ist ausgeschlossen. 

 
3.5 Mitwirkungspflichten 

Um die vertragsgemäße Erfüllung durch r-tec zu gewähr- 
leisten, verpflichtet sich der Kunde ohne besondere 
Vergütung dazu, sämtliche technischen Voraussetzungen 
zu schaffen, um die ordnungsgemäße Leistungserfüllung 
durch r-tec zu ermöglichen. Er hat insbesondere sicherzu- 
stellen, dass r-tec rechtzeitig, d. h. mit ausreichend 
zeitlichem Vorlauf, die vollständig abgefragten Informatio- 
nen über die IT Infrastruktur übermittelt werden. Hierzu 
zählt insbesondere die Bereitstellung der für die Erbrin- 
gung der Dienstleistung erforderlichen Informationen EDV- 
technischer und projektorganisatorischer Art (z. B. Hard- 
ware und Betriebssysteme, eingesetzte Standardsoftware, 
Organisationspläne) sowie ggf. die Zurverfügungstellung 
der Hardware und/oder Software (einschließlich Dokumen- 
tation) für welche die vertragliche Leistung erbracht 
werden soll. Gegebenenfalls hat der Kunde bei bestimm- 
ten Services und Leistungen während der Laufzeit des 
Vertrages Zugriff auf seine Server und Systemumgebung 
zu gewähren. Soweit hierfür der Zugriff auf fremde Provi- 
der erforderlich ist, sorgt der Kunde dafür, sorgt der Kunde 
für die Vorlage der schriftlichen Einwilligungen. Der Kunde 
stellt r-tec ausdrücklich von Schadensersatzansprüchen 
und sonstigen Forderungen frei, die im Rahmen der Er- 
bringung der Dienstleistungen durch einen Zugriff auf 
Dritte, insbesondere auf fremde Provider, entstehen. Der 
Kunde stellt sicher, dass während der Leistungserbringung 

durch r-tec kompetente Mitarbeiter, die mit der EDV- 
Anlage und der IT-Infrastruktur des Kunden vertraut sind, 
als Ansprechpartner während der üblichen Geschäftszei- 
ten zur Verfügung stehen. Soweit dem Kunden vor oder 
während der Erbringung der vertraglichen Leistungen Ent- 
würfe, Programmtestversionen oder ähnliche Unterlagen 
vorgelegt werden, hat er diese sorgfältig im Hinblick auf 
die Kompatibilität hinsichtlich seiner eigenen EDV- 
Systeme zu überprüfen und auf ggf. bestehende Probleme 
oder EDV Konflikte hinzuweisen. Bei bestimmten Dienst- 
leistungen werden auf Wunsch des Kunden Angriffe auf 
die Systemumgebung simuliert (z.B. Hackerangriffe). In 
diesen Fällen wird r-tec vom Kunden ausdrücklich dazu 
berechtigt, auf die IT-Infrastruktur des Kunden zuzugrei- 
fen, soweit dies für die Erbringung des jeweiligen Dienstes 
erforderlich ist. Dieser Zugriff erfolgt in der Regel über eine 
vom Kunden genehmigte IP-Adresse. Für diese Fälle weist 
r-tec ausdrücklich auf das Risiko hin, dass Daten innerhalb 
der IT-Infrastruktur geschädigt oder gelöscht werden kön- 
nen. Der Kunde stellt aus diesen Gründen sicher, dass 
eine regelmäßige Datensicherung durchgeführt wird und 
vor Durchführung der Leistung von r-tec ein Back-up sys- 
temrelevanter Daten erfolgt. 

 
4 Gewährleistung 
4.1 Hardware / Software 

Für Hard- und/oder Softwarelieferungen wird der Anspruch 
des Kunden auf Schadenersatz wegen Mängeln ausge- 
schlossen. Hiervon ausgenommen sind Ansprüche aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund- 
heit, wenn r-tec die Pflichtverletzung zu vertreten hat, und 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung von r-tec beruhen. Einer 
Pflichtverletzung von r-tec steht die eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Die Verjährungs- 
frist für alle weiteren Rechte aus gewährleistungs- 
rechtlichen Ansprüchen beträgt 1 Jahr. Im Übrigen leistet 
r-tec lediglich Gewähr dafür, dass gelieferte Hard- und/o- 
der Software zum Zeitpunkt der Lieferung nicht mit 
Mängeln behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu 
dem den gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausge- 
setzten Gebrauch aufheben oder mehr als nur unerheblich 
mindern. Für Verschleiß und für Mängel, die durch un- 
sachgemäßen Gebrauch sowie durch Nichtbeachtung der 
Hersteller-, Montage-, Installations- und/oder Bedienungs- 
anweisungen verursacht werden, leistet r-tec keine 
Gewähr. 

 
r-tec übernimmt keine Gewähr, wenn der Kunde oder ein 
von ihm beauftragter Dritter Eingriffe oder Änderungen an 
der Hard- und/ oder Softwarelieferung vornimmt. Das gilt 
nicht, wenn der Kunde nachweist, dass diese Eingriffe 
oder Änderungen für den gemeldeten Mangel nicht ur- 
sächlich sind. Darüber hinaus übernimmt r-tec keine 
Gewähr für Hard- und Software, die nicht entsprechend 
den vertraglichen Bestimmungen eingesetzt wurde, es sei 
denn, der Kunde weist nach, dass dieser Einsatz für den 
gerügten Mangel nicht ursächlich war. 

 
Sofern nicht ausdrücklich anderweitig vereinbart, über- 
nimmt r-tec keine Gewährleistung dafür, dass die Software 
den speziellen Erfordernissen des Kunden entspricht oder 
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mit Programmen des Kunden oder der beim Kunden vor- 
handenen Hardware zusammenarbeitet. 

 
Mängel hat der Kunde schriftlich und so detailliert wie 
möglich anzuzeigen. r-tec steht es nach eigener Wahl frei, 
Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu 
leisten. Dabei werden die zum Zweck der Nachbesserung 
anfallenden Kosten (insbesondere Transport, Wege-, Ar- 
beits- und Materialkosten) von r-tec übernommen. Bei 
Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist 
der Kunde berechtigt, die Herabsetzung der Vergütung o- 
der Rücktritt vom Vertrage zu verlangen. 

 
4.2 Dienstleistungen / Beratungsleistungen Sup- 

port und Wartung 

Die Gewährleistung für Dienst- und Beratungsleistungen 
und/oder Support und Wartung ergibt sich aus den gesetz- 
lichen Vorschriften des Dienstvertrages, §§ 611 ff. BGB. 
r-tec weist darauf hin, dass wesentliche Teile der Sys- 
temumgebung (Software, Hardware, Netzwerke) während 
der Erbringung von Support und Wartungsleistungen nicht 
verfügbar sein können. 

 
5 Haftung 
Die Haftung von r-tec ist - gleich aus welchen Rechtsgrün- 
den – ausgeschlossen. Dies gilt auch für die Haftung von 
Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. Der Haf- 
tungsausschluss gilt nicht 

 
 soweit die Schadensursache auf Vorsatz und/oder 

grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist, 
 für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässi- 
gen Pflichtverletzung von r-tec oder einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung ei- 
nes gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
von r-tec beruhen, 

 für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz. 

 
Soweit r-tec vertragswesentliche Pflichten verletzt, ist die 
Ersatzpflicht auf den typischerweise entstehenden Scha- 
den beschränkt. 

 
6 Eigentumsvorbehalt 
Sämtliche gelieferte Hard- und Software bleibt bis zur voll- 
ständigen Erfüllung der jeweiligen Zahlungsansprüche 
gegen den Kunden Eigentum von r-tec (Vorbehaltsware). 
Der Kunde verpflichtet sich, die Vorbehaltsware nur im ge- 
wöhnlichen Geschäftsverkehr zu verwenden. Die 
Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware nebst allen Nebenrechten werden bereits 
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in voller Höhe an r- 
tec abgetreten. Sollte der Kunde in Zahlungsverzug über 
die Vorbehaltsware kommen, bzw. seine Zahlungen ein- 
stellen oder wird über das Vermögen oder das 
Unternehmen des Kunden ein Vergleichs- oder Insolvenz- 
verfahren eröffnet, so ist r-tec dazu berechtigt, 

 die Ermächtigung zur Veräußerung oder Be- und Ver- 
arbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware zu 
widerrufen; 

 die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen; 
 ggf. Drittschuldner von der Abtretung zu unterrichten. 

 
7 Abwerbung 
Der Kunde verpflichtet sich dazu, den bei ihm eingesetzten 
Mitarbeiter nicht abzuwerben, d.h. für eine feste oder freie 
Mitarbeit direkt beim Kunden zu gewinnen und/oder den 
Versuch einer Abwerbung zu unternehmen. Bei einem 
Verstoß gegen diese Bestimmung wird eine Vertrags- 
strafe, die in das Ermessen des entscheidenden Gerichtes 
gestellt wird, vereinbart. 

 
8 Datenschutz 
r-tec verpflichtet sich zur Einhaltung der datenschutzrecht- 
lichen Bestimmungen. Sofern vom Kunden im Rahmen der 
vertraglichen Zusammenarbeit personenbezogene Daten 
übermittelt werden, sichert der Kunde zu, dass er die über- 
mittelten personenbezogenen Daten nach den geltenden 
datenschutz- rechtlichen Bestimmungen erheben, spei- 
chern, sowie, diese an r-tec im Rahmen der vertraglichen 
Zusammenarbeit weitergeben darf und insbesondere die 
hierfür notwendigen Einwilligungserklärungen eingeholt 
hat. Der Kunde stellt r-tec hinsichtlich sämtlicher Verluste, 
Schäden und Kosten einschließlich der Kosten der 
Rechtsverfolgung frei, die aus einer Verletzung daten- 
schutzrechtlicher Bestimmungen durch den Kunden 
entstehen, und zwar auch insoweit Aufwendungen getrof- 
fen werden müssen, um Angriffe von Dritten einschließlich 
der zuständigen Aufsichtsbehörden abzuwehren. 

 
9 Vertraulichkeit 
Beide Parteien verpflichten sich gegenseitig, Know-how 
und Betriebsgeheimnisse, die sie bei der Durchführung der 
vertraglichen Zusammenarbeit erfahren und alles Know- 
how, das nicht allgemein bekannt ist, gegenüber Dritten 
geheim zu halten und ihre Mitarbeiter zur Geheimhaltung 
zu verpflichten. Dies gilt insbesondere - jedoch nicht aus- 
schließlich - für sämtliche Informationen über 
Geschäftspartner, Kunden, Firmeninterna, eingesetzte 
Technologien und Verfahren. 

 
10 Außerordentliche Kündigung 
Bei Dauerschuldverhältnissen besitzt r-tec im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften ein außerordentliches Kündi- 
gungsrecht aus wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund in 
diesem Sinne liegt insbesondere bei der Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens vor. 
§119 der Insolvenzordnung bleibt unberührt. r-tec hat das 
Recht, bei Zahlungsverzug und mangelhafter Mitwirkung 
durch den Kunden Leistungen im Rahmen der gesetzli- 
chen Bestimmungen zurückzubehalten und/oder 
auszusetzen. 
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11 Zahlungsbedingungen und Preise 
Soweit nicht anders vereinbart, sind sämtliche Rechnun- 
gen der r-tec innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum 
zahlbar. Maßgebend ist das Datum des Eingangs der Zah- 
lung bei der r-tec. Im Verzugsfalle ist die r-tec berechtigt, 
weitere Lieferungen und Leistungen zurückzuhalten. Bei 
Zahlungsverzug des Kunden ist die r-tec berechtigt, Zin- 
sen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Referenz- 
zinssatz der Europäischen Zentralbank p.a. zu berechnen. 

 
Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden besteht nur be- 
schränkt auf dasselbe Vertragsverhältnis und bei Mängeln 
nur in Höhe des Dreifachen der zur Beseitigung der Män- 
gel erforderlichen Aufwendungen. Die Aufrechnung mit 
Gegenforderungen ist nur zulässig, soweit diese unbestrit- 
ten oder rechtskräftig festgestellt sind. Alle Preise 
verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehr- 
wertsteuer. Die r-tec ist berechtigt, Teillieferungen 
vorzunehmen. 

 
12 Lieferung und Versand 
Alle Angebote sind freibleibend. Lieferung erfolgt nur, so- 
lange der Vorrat reicht. Alle von der r-tec genannten 
Liefertermine sind unverbindliche Liefertermine, es sei 
denn, dass ein Liefertermin ausdrücklich schriftlich bin- 
dend vereinbart wird. Verlangt der Käufer nach 
Auftragserteilung Änderungen oder Ergänzungen des Auf- 
trages oder treten sonstige Umstände ein, die der r-tec 
eine Einhaltung des Liefertermins unmöglich machen, ob- 
wohl die r-tec diese Umstände nicht zu vertreten hat, so 
verschiebt sich der Liefertermin um einen angemessenen 
Zeitraum. Wird die r-tec an der rechtzeitigen Vertragserfül- 
lung z. B. durch Beschaffungs-, Fabrikations- oder 
Lieferstörungen bei ihr oder bei ihrem Zulieferanten gehin- 
dert, so gelten die allgemeinen Rechtsgrundsätze mit der 
Maßgabe, dass der Kunde nach Ablauf von einem Monat 
eine Nachfrist von 6 Wochen setzen kann. Ist die Nichtein- 
haltung eines verbindlichen Liefertermins nachweislich auf 
Pandemie, Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Streik oder Aus- 
sperrung oder auf sonstige nach allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen von der r-tec nicht zu vertretende Um- 
stände zurückzuführen, so wird die Lieferfrist angemessen 
verlängert. Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten, 
wenn er der r-tec nach Ablauf der verlängerten Frist eine 
angemessene Nachfrist setzt. Der Rücktritt hat schriftlich 
zu erfolgen, wenn die r-tec nicht innerhalb der Nachfrist er- 
füllt. Wird der r-tec die Vertragserfüllung aus den 
vorgenannten Gründen ganz oder teilweise unmöglich, so 
wird sie von ihrer Lieferpflicht frei. 

 
Die Kosten für den Versand und die Transportversiche- 
rung sind grundsätzlich vom Kunden zu tragen, wobei die 
Wahl des Versandweges und der Versandart im freien Er- 
messen der r-tec liegt. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware 
beim Eintreffen sofort zu untersuchen und erkennbare 
Transportschäden sowie jegliche Beschädigung der Ver- 
packung unverzüglich schriftlich der r-tec zu melden. 
Gleiches gilt für verdeckte Schäden. Geht die r-tec auf- 
grund des Unterlassens dieser Verpflichtung ihrer 

Ansprüche gegenüber der Versicherung oder dem Sublie- 
feranten verlustig, so haftet der Kunde für sämtliche 
Kosten, die aus dieser Obliegenheitsverletzung resultie- 
ren. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die 
Ware das Werk oder das Lager der r-tec verlässt. 

 
13 Schutzrechte 
Ohne ausdrückliche Genehmigung der r-tec ist es dem 
Käufer nicht gestattet, die von der r-tec erworbene Ware in 
Länder außerhalb der EG zu exportieren. Daneben hat der 
Käufer sämtliche einschlägige Exportbestimmungen, ins- 
besondere diejenigen nach der Außenwirtschafts- 
verordnung sowie gegebenenfalls Regelungen nach US- 
Recht, zu beachten. 

 
14 Allgemeine Bestimmungen 
Sämtliche Geschäftsbeziehungen von r-tec unterliegen 
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutsch- 
land. Das UN-Kaufrecht wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. Erfüllungsort für Lieferung und Leistung 
ist der Geschäftssitz von r-tec. Ausschließlicher Gerichts- 
stand ist, soweit rechtlich zulässig Wuppertal. r-tec ist 
berechtigt, nach eigener Wahl, eigene Ansprüche am Ge- 
richtsstand des Kunden geltend zu machen. 

 
15 Mediationsklausel 
Die Parteien werden versuchen, alle Probleme, die bei der 
Durchführung dieses Vertrages entstehen, gütlich durch 
Verhandlungen zu lösen. Gelingt es den Parteien nicht, 
ihre Meinungsverschiedenheiten binnen 60 Tagen nach 
der Aufforderung zur Aufnahme von Verhandlungen güt- 
lich beizulegen, werden sie ein Mediationsverfahren 
gemäß der Verfahrensordnung der Gesellschaft für Wirt- 
schaftsmediation und Konfliktmanagement e.V. durch- 
führen. Entsprechendes gilt, wenn die Verhandlungen 
nicht binnen 30 Tagen nach Zugang der Aufforderung auf- 
genommen werden. Durch diese Vereinbarung ist keine 
Partei gehindert, ein gerichtliches Eilverfahren, insbeson- 
dere ein Arrest- oder einstweiliges Verfügungsverfahren 
durchzuführen. 

 
16 Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Ge- 
schäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht. Vielmehr tritt an die Stelle der nichti- 
gen Bestimmungen dasjenige, was dem gewollten Zweck 
am nächsten kommt. 

 
Nebenabreden sind nicht getroffen. Vertragsergänzungen 
entfalten nur Wirksamkeit, wenn sie schriftlich bestätigt 
werden. Der Kunde kann seine Rechte aus einer Ge- 
schäftsbeziehung mit der r-tec nur mit schriftlicher 
Einwilligung der r-tec abtreten. Eine Aufrechnung gegen- 
über der Kaufpreisforderung ist dem Kunden nur mit 
anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Gegenforde- 
rungen möglich. 


